
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 84 L-BG § 84
 L-BG - Salzburger Landes-Beamtengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2025

Für die Berechnung des Beförderungs- und des Vorrückungsstichtages gilt § 54 des Landes-

Vertragsbedienstetengesetzes 2000 (L-VBG) sinngemäß. Ein für Vertragsbedienstete nach § 54 L-VBG berechneter

Beförderungs- oder Vorrückungsstichtag bleibt bei der Begründung eines ö5entlich-rechtlichen Dienstverhältnisses

unverändert.
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